
T E C H N I S C H E  H O C H S C H U L E  D A R M S T A D T

WAHL DES STUDENTENPARLAMENTS UND DER FACHSCHAFTSVERTRETER

Nach den Bestimmungen der vorl. Satzung der Studentenschaft der 

Technischen Hochschule Darmstadt vom 16. Mai 1974 (StAnz.22/74 S.1016) 

endet die Amtszeit des amtierenden Studentenparlaments und der 

amtierenden Fachschaftsvertreter am 30. Juni 1978.

f

Für die am 1, Juli 1978 beginnende bis 30. Juni 1979 dauernde Amtszeit 

finden vom

19. bis 22. Juni 1978

Wahlen zum S t u d e n t e n p a r l a m e n t  und zu den 

F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n  aller Fachschaften statt.

Die Wahlen werden in eigener Verantwortung des gern. § 14 Abs.l vStSTHD 

gebildeten Wahlausschusses durchgeführt.

Rechtsgrundlagen der Wahl:

Vorläufige Satzung der Studentenschaft THD (vStSTHD v. 16.5.1974) 

Hessisches Hochschulgesetz (HHG v. 12.5.1970)

Hessisches Universitätsgesetz (HUG v. 6.12.1974)

Wahlordnung der Technischen Hochschule Darmstadt (WOTHD v. 17.3.1975)

Das Studentenparlament ist das oberste Organ der Studentenschaft. Es 

setzt sich aus 40 Mitgliedern zusammen (§ 4 Abs.l, § 7 Abs.l vStSTHD).

Die Fachschaftsvertretung ist das Organ der Fachschaft (§ 24 Abs.l vStSTHD) 

Der Fachschaftsvertretung gehören je nach Fachschaftsgröße 3 bis 9 

Fachschaftsvertreter an (§ 25 Abs.l vStSTHD).



Danach sind für die Fachschaften der Fachbereiche: voraussichtlich:

1 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

2 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften

3 Erziehungswissenschaften und Psychologie 

A Mathematik

5 Physik

6 Mechanik

7 Physikalische Chemie und Chemische Technologie

8 Anorganische Chemie und Kernchemie

9 Organische Chemie und Makromolekulare Chemie

10 Biologie

11 Geowissenschaften und Geographie

12 Vermessungswesen

13 Wasser und Verkehr

1A Konstruktiver Ingenieurbau

15 Architektur

16 Maschinenbau

17 Elektrische Energietechnik

18 Elektrische Nachrichtentechnik

19 Regelungs- und Datentechnik

20 Informatik

5 Fachschaftsvertreter

3

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

7

3

3

5

3

zu wählen.

Wahlgrundsätze

Die Mitglieder des Studentenparlaments und die Fachschaftsvertreter werden 

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in allgemeiner, freier, gleicher, 

unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt.

Wahlrecht

Alle Mitglieder der Studentenschaft haben das aktive Wahlrecht. Für die 

Wahl der Fachschaftsvertretungen ist zu beachten, daß nach § 2A Abs.A HUG 

jeder Wahlberechtigte nur in einem Fachbereich das aktive und passive 

Wahlrecht besitzt. Wer aufgrund seines Studienganges mehreren Fachbereichen 

angehört, hat aber das Recht, selbst den Fachbereich zu bestimmen, in 

dem er sein Wahlrecht (aktiv und passiv) ausüben will.
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W ä h l e n  kann aber nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

In das Wählerverzeichnis eingetragen sind alle Studenten, die sich bis zum 

Ablauf der Rückmeldefrist (21. April 1978) zurückgemeldet haben.

Nicht eingetragen wird, wer für dieses Semester (SS 1978) beurlaubt ist.

Jeder Wahlberechtigte erhält über seine Eintragung in das Wählerver

zeichnis eine Wahlbenachrichtigung mit Angabe des Fachbereiches.

f

Das W ä h l e r v e r z e i c h n i s  liegt vom 16. bis 22, Mai 1978 

von 8.00 bis 16.00 Uhr im Wahlamt der THD, Raum 11/76, Hochschulstr. 1 

zur Einsicht auf. Während dieser Zeit kann hier auch Widerspruch gegen 

die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt werden. Formulare 

hierzu liegen im Wahlamt auf. Für das Widerspruchsverfahren gilt die 

Regelung WOTHD § 10 Abs.6,7 und 8.

Das passive Wahlrecht hat, wer im WS 1977/78 an der Technischen Hochschule 

Darmstadt immatrikuliert war.

W a h l v o r s c h l ä g e  sind innerhalb der Offenlegungsfrist für 

das Wählerverzeichnis (16. bis 22. Mai 1978, 8.00 bis 16.00 Uhr) beim 

Wahlamt der Technischen Hochschule Darmstadt, Hochschulstr. 1, einzureichen. 

Diese Frist ist eine Ausschlußfrist! Später - als 22.5.1978, 16.00 Uhr - 

eingereichte Wahlvorschläge können für die Wahl nicht mehr zugelassen 

werden (§§ 14 Abs.l, 4 Abs.3 Nr. 2 WOTHD). Jeder Wahlvorschlag muß den 

Namen und Vornamen des Bewerbers, dessen Geburtsdatum, den Fachbereich 

und die Matrikelnummer enthalten. Die Reihenfolge der Bewerber ist für die 

Zuteilung der Sitze von Bedeutung. Ein Bewerber darf für jede Wahl nur auf 

einer Vorschlagsliste benannt werden.

Für die Stupa-Wahl besteht ein Wahlvorschlag aus einer Liste von 

mindestens 3 Kandidaten mit festgelegter Reihenfolge, die sich mit 

einheitlichem Programm unter einheitlicher Bezeichnung zur Wahl stellen.

Listen, die nicht bereits im alten Parlament vertreten waren, können nur 

dann zur Wahl zugelassen werden, wenn mindestens 50 Wahlberechtigte durch 

Unterschrift und Angabe ihrer vollständigen Adresse, Fachbereichs

zugehörigkeit und Matrikelnummer den Wahlvorschlag unterstützen. Wahl- 

vorschläge für die Wahl der Fachschaftsvertreter müssen von mindestens 

5 Wahlberechtigten unterstützt werden. Der Wahlbewerber kann die
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Vorschlagsliste, auf der er kandidiert, auch selbst unterstützen.

Ein Wahlberechtigter kann für jede Wahl nur eine Vorschlagsliste unter

stützen. Hat jemand mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet, ist seine 

Unterschrift auf allen Vorschlagslisten ungültig.

Dem Wahlvorschlag ist die Einverständniserklärung des Wahlbewerbers 

für die Kandidatur beizufügen.

Für die Vorschlagslisten, Einverständniserklärungen und Unterstützerlisten 

sind Vordrucke des Wahlamtes zu verwenden; sie sind in Maschinenschrift 

einzureichen.

Uber die Zulassung der WahlvorSchläge entscheidet der Wahlausschuß in einer 

öffentlichen Sitzung am 23. Mai 1978, 15,00 Uhr, im Raum 11/76, Hochschulstr. 1.

Gegen die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages kann binnen einer Aus

schlußfrist von 5 Tagen Widerspruch beim Wahlausschuß eingelegt werden.

Die Frist beginnt mit der Verkündung, nicht mit dem Zugang der Entscheidung 

des Wahlausschusses (§ 14 Abs.5 WOTHD). Die Reihenfolge der Vorschlagslisten 

wird in dieser Sitzung durch das Los bestimmt. Die zugelassenen Vorschlags

listen werden anschließend bekanntgemacht und am Schwarzen Brett des AStA, der 

Fachschaften, des Wahlamtes THD und an anderen Stellen innerhalb der Hochschule 

ausgehängt.

Stimmabgabe

Die Wahlen finden statt

FB 1 - 6 an allen 4 Wahltagen im Wahllokal I

17 - 20 (19.-22.6.1978) Audi-max, Karolinenplatz 5

FB 10,11,15 an allen 4 Wahltagen 

(19.-22.6.1978) Bau-Ing.Geb,, Petersenstr.13

im Wahllokal II

FB 7 - 9

12 - 14 

16

a)an den beiden ersten Wahltagen 

(19. u. 20.6.1978) Bau-Ing.Geb., Petersenstr.13

im Wahllokal II

b)an den beiden letzten Wahltagen im Wahllokal I

21. u. 22.6.1978) Audi-max, Karolinenplatz 5

jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
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Zur Stimmabgabe dürfen nur die vom Wahlausschuß im Einvernehmen mit dem 

Wahlleiter der Technischen Hochschule vorbereiteten Stimmzettel verwendet 

werden, pie Wahlberechtigung wird anhand des Wählerverzeichnisses 

und des Personalausweises oder des Reisepasses überprüft. Zur Erleichterung 

bitte Wahlbenachrichtigung mitbringen (es geht aber auch ohne).

Die Wahl findet grundsätzlich als Urnenwahl statt, jedoch ist auf Antrag 

beim Wahlausschuß (Wahlamt THD) auch Briefwähl zulässig. Wahlbriefe 

müssen bis spätestens zum Ende der Wahlzeit (22. Juni 1978, 16.00 Uhr) 

beim Wahlamt eingegangen sein. Später eingehende Wahlbriefe können bei 

der Auszählung der Stimmen nicht berücksichtigt werden.

Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen eines Wahlvorschlages in dem 

dafür vorgesehenen Feld oder Abgabe des Stimmzettels, ohne einen Wahl

vorschlag angekreuzt zu haben. Die Stimmabgabe ist gültig, wenn der 

Wille des Wählers eindeutig erkennbar ist; bestehen Zweifel an der 

Gültigkeit, so entscheidet der Wahlausschuß. Nach § 23 WOTHD sind 

Stimmzettel ungültig,

a) die nicht in einem amtlichen Umschlag abgegeben worden sind,

b) die als nicht amtlich erkennbar sind,

c) die nicht gekennzeichnet sind,

d) aus denen sich der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt,

e) die einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthalten.

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltenen Stimmzettel, die gleich lauten, 

werden als eine Stimme gezählt. Sind sie unterschiedlich gekennzeichnet, 

ist die Stimmabgabe ungültig.

Wahlergebnis

Das Öffnen der Urnen und die Auszählung der Stimmen erfolgt unmittelbar nach 

Beendigung der Wahlhandlung im Wahllokal I Audi-max unter Zulassung der 

Öffentlichkeit. Die Mandatsverteilung auf die Listen wird nach dem 

d'Hondt’schen Höchstzahlverfahren vorgenommen.
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Das vom Wahlausschuß festgestellte Wahlergebnis wird am Schwarzen Brett 

des AStA, der Fachschaften, des Wahlamtes THD sowie an weiteren Stellen 

der Technischen Hochschule Darmstadt bekanntgegeben.

Wahlanfechtung

Wird die Wahl angefochten, so entscheidet über die Gültigkeit dieser 

Wahl der Ältestenrat (§ 18 Abs.l vStSTHD).
Ir

Eine Wahlanfechtung muß spätestens 7 Tage nach Bekanntgabe des Wahl

ergebnisses bei ihm eingereicht werden. Wird die Wahl für ungültig 

erklärt, kann eine Wiederholung der Wahl erst im WS 1978/79 stattfinden.

Geschäftsstelle des Wahlausschusses ist das Wahlamt.

Geschäftszeit: Montag-Freitag von 9.00 - 12.00 u. von 14.00 - 16.00 Uhr. 

Tel. 16 3628

Darmstadt, den 2. Mai 1978

Der Wahlausschuß

für die Wahlen zum Studentenparlament und für die Wahlen 

der Fachschaftsvertreter THD SS 1978

«a.
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H e ss i s c h e  Kultusminister

H errn
Präsidenten
der Technischen Hochschule 
6 1 D a r r n s t  a d t

Wahlordnung für die Wahlen zum Konvent und zu den Fach
bereichsräten der Technischen Hochschule in Darmstadt

B e z u g :  Ih r Bericht vom 27. 2. 1975 — I B — 10 — 7 — 
2 sto — (n. v.)

Mein Erlaß vom 13. 2. 1975 — V A 3 — 410/03 (2) — 
96 — (n. v.)

Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes erlasse ich 
an Stelle des Konvents der Technischen Hochschule in D arm 
stadt die nachstehende W ahlordnung für die W ahlen zum 
K onvent und zu den Fachbereichsräten der Technischen Hoch
schule in Darmstadt.
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse an 
geordnet (§ 80 Abs, 2 Nr. 4 VwGO).

B e g r  ü n d u n g : Mit Erlaß vom 13. 2. 1975 — V A 3 — 410/03
(2) — 96 — habe ich gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 des Hochschul
gesetzes angeordnet, daß der K onvent der Technischen Hoch- 
^ h u le  in D arm stadt nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 des U niversitäts- 
J lse tz e s  (HUG) in der Fassung vom 6. 12. 1974 eine W ahl
ordnung, die mindestens Vorschriften über die Wahlen zum 
Konvent und zu den Fachbereichsräten enthält, bis zum 28. 2. 
1975 erläßt. Auf die Ausführungen in diesem Erlaß w ird ver
wiesen.
Auf Grund des Erlasses vom 13. 2. 1975 w urde der Konvent 
zu einer Sitzung am 26. 2. 1975 einberufen. Da nur 39 Kon
ventsm itglieder anwesend waren, w ar der K onvent nicht be
schlußfähig. Der Konvent ist somit nicht der Anordnung 
nachgekommen, bis zum 28. 2. 1975 eine W ahlordnung für die 
W ahlen zum Konvent und zu den Fachbereichsräten zu er
lassen.
Wie bereits in dem Erlaß vom 13. 2. 1975 dargelegt, hätte der 
K onvent eine W ahlordnung bis zu diesem Zeitpunkt erlassen 
müssen, dam it sie am Anfang des Sommersemesters, also am
2. 4. 1975, in K raft treten  kann. Dies ist Voraussetzung dafür, 
daß der Konvent und die Fachbereichsräte — wie gesetzlich 
vorgeschrieben — im Sommersemester 1975 gewählt werden 
können.
Damit diese W ahlen stattfinden können, bin ich gemäß § 38 
Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes berechtigt, eine W ahlord
nung für die W ahlen zum K onvent und zu den Fachbereichs
räten  an Stelle des Konvents zu erlassen.
Die von mir erlassene W ahlordnung übernim m t im w esent
lichen den Entw urf einer W ahlordnung, den die vom Konvent 

29. 1. 1975 eingesetzte Kommission dem Konvent zur Be- 
lußfassung empfohlen hat.

Einige Vorschriften dieses Entw urfs habe ich aus rechtlichen 
oder redaktionellen Gründen geändert bzw. ergänzt.
§ 39 Abs. 2 des Entw urfs der W ahlordnung, der den Dozenten 
im Beam tenverhältnis auf W iderruf, die von der Hochschule 
zur Ernennung als Beamte auf Zeit vorgeschlagen werden, 
bereits vor ihrer Ernennung das passive W ahlrecht in der 
Gruppe der Hochschullehrer einräum t, habe ich nicht erlas
sen. Nach dieser Vorschrift kann der zur Ernennung vorge
schlagene Dozent auf einer Hochschullehrerliste kandidieren. 
Im Fall der L istenw ahl kann die Stimme für diese Liste, im 
Fall der Persönlichkeitswahl kann die Stimme für diesen 
Kandidaten abgegeben w erden (§ 15 des Entw urfs der W ahl
ordnung). Die K andidatur bleibt nach Abschluß der Wahl u n 
berücksichtigt, wenn der Dozent nicht bis zum Schluß der 
Wahl ernannt worden ist.
Gegen diese Vorschrift bestehen wahlrechtliche Bedenken, da 
für die Wähle: zum Zeitpunkt der Stimm abgabe nicht f o t -  
steht, ob die auf der Liste angeführten K andidaten tatsäch
lich zur Wahl stehen. Besonders bedenklich ist diese Regelung 
im Falle der Persönlichkeitswahl. Wird der Dozent nicht vor 
der Wahl ernannt, ist die Stimm abgabe für ihn schwebend 
unwirksam ; wird er nicht bis zum Schluß der Wahl ernannt, 
ist die Stimmabgabe endgültig unwirksam .
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
Satz 4 VwGO ist notwendig, da nur auf diese Weise gewähr- 
leistel ist. daß die W ahlordnung zu Beginn des Sommerseme

sters in K raft tritt. Das Inkrafttre ten  zu diesem Zeitpunkt ist 
erforderlich, dam it der Konvent und die Fachbereichsräte 
im Sommersemester 1975 gewählt und gebildet werden kön
nen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  Gegen diesen Erlaß kann 
Anfechtungsklage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim Verwaltungsgericht in D arm stadt, Neckarstraße 3 a, 
schriftlich oder zur Niederschrift des U rkundsbeam ten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage ist gegen das 
Land Hessen, vertreten  durch seinen M inisterpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Hessischen K ultusm inister in 
Wiesbaden, Luisenplatz 10, zu richten.
Die Klage nebst allen Schriftsätzen soll in soviel Stücken ein- 
gereicht werden, daß sie allen Beteiligten zugestellt werden 
kann. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den 
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestim m ten A n
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, dieser Erlaß soll in U r
schrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Wiesbaden. 17. 3. 1975
Der Hessische Kultusminister
V A 3 — 410/03 (2) — 104 
gez. K r o l l m a n n

S tA n z .  13/1975 S. 578
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Wahlordnung für die Wahlen zum Konvent und zu den Fach
bereichsräten der Technischen Hochschule in Darmstadt

I. W a h l e n  z u m  K o n v e n t  

§ 1 Wahlverfahren, allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Konvents w erden in getrennten W ahl
gängen (Gruppenwahl) unm ittelbar und geheim und nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl auf Grund von Listen ge
wählt. Briefwahl ist zulässig.
(2) Die in dieser W ahlordnung vorgesehenen Fristen enden 
jeweils um 16.00 Uhr des Ablauftages. Fällt der letzte Tag 
einer F rist auf einen Samstag oder gesetzlichen Feiertag, so 
endet die F rist am nächsten Werktag.
(3) Arbeitstage sind die W erktage mit Ausnahme des Sam s
tags.
(4) Die W ahlen werden an mindestens zwei, höchstens vier 
aufeinanderfolgenden nicht vorlesungsfreien Arbeitstagen in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr durchgeführt.

§ 2 Wahlorgane

(1) W ahlorgane sind:
1. der Wahl Vorstand,
2. der Kanzler als W ahlleiter.
(2) Im Falle der V erhinderung des Kanzlers bestellt der P rä 
sident den W ahlleiter; der W ahlleiter muß die Befähigung 
zum Richteram t oder zum höheren Verwaltungsdienst haben.
(3) Der W ahlvorstand kann zur D urchführung der W ahlhand
lung W ahlausschüsse bilden (§ 6).

(4) W ahlvorstand und W ahlleiter können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Hilfspersonen heranziehen (Wahlhelfer).

(5) Die Tätigkeit im W ahl Vorstand und in den W ahlausschüs
sen ist ehrenamtlich. Die M itglieder des W ahlvorstandes und 
der W ahlausschüsse sowie die W ahlhelfer sind zur u npar
teiischen und gewissenhaften Erfüllung ih rer Aufgaben ver
pflichtet.

(6) W ahlbewerber und V ertrauensm änner für Wahl Vorschläge 
dürfen nicht dem W ahlvorstand angehören (§ 13).

(7) Zur Teilnahm e an der W ahlhandlung und zur M itarbeit 
im W ahlvorstand und in den W ahlausschüssen ist in ange
messenem Umfang Dienstbefreiung zu gewähren.

§ 3 Wahlvorstand

(1) Der W ahlvorstand hat vier Mitglieder.

(2) Dem W ahlvorstand gehört je ein V ertreter der im Konvent 
vertretenen G ruppen an (§ 14 Abs. 2 dbs Universitätsgeset/.es 
[HUG] in der Fassung vom 6. 12. 1974, GVB1. T S. 603).
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(3) Die M itglieder des W ahlvorstandes werden von den Ver
tre te rn  ih rer Gruppe im K onvent dem K onventsvorstand be
nannt. Für jedes Mitglied ist zugleich ein S tellvertreter zu 
benennen.

(4) Benennt eine Gruppe die von ihr zu entsendenden M it
glieder des W ahlvorstandes nicht oder nicht rechtzeitig, w er
den die fehlenden M itglieder des W ahlvorstandes und ihre 
V ertreter vom K onventsvorstand benannt. Die nach Satz 1 
Benannten müssen nicht der Gruppe angehören, die von 
ihrem  Entsendungsrecht in den W ahlvorstand keinen Ge
brauch gemacht hat.

(5) Scheidet ein Mitglied des W ahlvorstandes oder ein V ertre
te r vorzeitig aus, gilt Abs. 4 entsprechend.

(6) Der W ahlvorstand w ählt aus seiner Mitte einen Vorsit
zenden, dessen S tellvertreter und einen Schriftführer. Bei 
Stimm engleichheit entscheidet das vom jüngsten Mitglied zu 
ziehende Los.

(7) Der W ahlvorstand ist beschlußfähig, wenn m ehr als die 
Hälfte seiner M itglieder anwesend sind. Er entscheidet mit 
einfacher M ehrheit der Anwesenden.

3. die S tuder\en>
4. die sonsti^en M itarbeiter,

soweit sie hauptberuflich an der Hochschule tätig sind. Ais 
hauptberuflich g[\x die Tätigkeit, die mindestens die Hälfte 
der tarifrechtlic* oder dienstrechtlich vorgesehenen A rbeits
zeit umfaßt.

(2) Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren, 
die mit der Vertretung ihrer Professur beauftragt sind, üben 
das Wahlrecht in der Gruppe der Hochschullehrer aus.

(3) Zu den W ahlberechtigten gehören auch die bereits beru 
fenen und bis zu ihrer Einstellung mit der V ertretung ihrer 
künftigen Professorenstelle beauftragten Personen.

(4) Wer in m ehreren der in Abs. 1 aufgezählten Gruppen 
wahlberechtigt wäre, übt sein W ahlrecht in der Gruppe aus, 
die in der Aufzählung in Abs. 1 von den in Frage kommenden 
Gruppen durch die jeweils niedrigste Zahl bestimm t ist.

(5) Das aktive Wahlrecht derjenigen W ahlberechtigten, die 
für das Semester beurlaubt sind, i-n dem die Wahl stattfindet, 
ruht.

(8) Soweit diese W ahlordnung nichts anderes bestimmt, rich
te t sich das V erfahren des W ahlvorstandes nach den in § 9 
des Hochschulgesetzes (HHG) vom 12. Mai 1970 (GVB1.1 S. 315), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. 6. 1973 (GVB1. I
S. 202), enthaltenen Grundsätzen.

§ 4 Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der W ahlvorstand ist für die ordnungsgemäße Vorberei
tung und D urchführung der Wahl verantw ortlich (§ 23 Abs. 1 
HHG). Die Aufgaben des W ahlleiters bleiben unberührt.

§ 8 Wählbarkeit (Passives Wahlrecht)

(1) W ählbar sind alle W ahlberechtigten, die der U niversität 
im Zeitpunkt der Wahl mindestens sechs Monate angehören 
(§ 14 Abs. 2 Satz 5 HUG).

(2) Für Studenten gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn 
sie im vorhergehenden Semester an der U niversität ordnungs
gemäß im m atrikuliert waren, und zwar ohne Rücksicht
das Datum, an dem die Im m atrikulation oder R ückm eld iS ^ 
im einzelnen erfolgt ist.

(2) Der W ahlvorstand nim m t die ihm durch diese W ahlord
nung übertragenen Aufgaben wahr. Er beschließt über die 
Regelung von Einzelheiten der W ahldurchführung.

(3) Der W ahlvorstand beschließt insbesondere über
1. die Bestimmung des W ahlterm ins und der Wahllokale,
2. den Term in zur Einreichung der Vorschlagslisten,
3. die Bildung von Stimmbezirken,
4. die Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Vor

schlagslisten,
5. Einzelheiten der Offenlegung des W ählerverzeichnisses,
6. Berichtigungen des W ählerverzeichnisses nach § 10,
7. die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses,
8. die Zuteilung der Sitze,
9. W ahlanfechtungen.

(4) Zu den Beschlüssen nach Abs. 3 Nr. 1, 2 und 5 ist die Zu
stimmung des W ahlleiters erforderlich.

(5) V erhandlungen des W ahlvorstandes sind öffentlich. § 9 
Abs. 4 HUG gilt entsprechend. Für die Auszählung der S tim 
men kann die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen werden, 
wenn dies aus technischen Gründen oder zur W ahrung des 
W ahlgeheimnisses geboten ist.

(6) Beschlüsse des W ahlvorstandes sind durch Aushang und 
gegebenenfalls auf andere Weise universitätsöffentlich be
kanntzumachen.

§ 5 Aufgaben des Wahlleiters

(1) Der W ahlleiter ist für die technische Vorbereitung der 
W ahlen verantw ortlich (§ 22 Abs. 1 HHG). Hierzu steht ihm 
das W ahlamt zur Verfügung.

(2) Er sorgt insbesondere für die Erstellung des W ählerver
zeichnisses, den Druck der W ahlbekanntm achung und der 
Stimmzettel. §

§ 6 Aufgaben der Wahlausschüsse
Die W ahlausschüsse sorgen für die ordnungsgemäße Durch
führung der Wahl in ihrem  Stimm bezirk nach Weisung des 
W ahlvorstandes. F ür die Benennung der Migtlieder der W ahl
ausschüsse gelten § 3 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 entsprechend.

Q 7 Wahlberechtigung (Aktives Wahlrecht)

hlberechtigt sind die einer Gruppe zugehörigen Mit- 
~ Hochschule (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 HUG):

1. die n v .  d lehrer (Professoren und Dozenten)
2. die wissenschaftlichen M itarbeiter,

§ 9 Drittmittelbedienstete

D rittm ittelbedienstete haben das Wahlrecht, soweit sie einen 
mit dem Land Hessen abgeschlossenen Dienst- oder A rbeits
vertrag haben.

§ 10 Wählerverzeichnis

(1) Die Ausübung des W ahlrechts setzt die E intragung in das 
W ählerverzeichnis voraus (§ 22 HUG). Die W irksamkeit der 
Erteilung von Wahlscheinen nach Abs. 6 Satz 2 bleibt unbe
rührt.
Das W ählerverzeichnis gliedert sich entsprechend § 4 Abs. 3 
HUG in vier Gruppen:

Gruppe I 
Gruppe II 
Gruppe III 
Gruppe IV

=  Hochschullehrer (Professoren und Dozenten) 
=  Studenten
=  wissenschaftliche M itarbeiter 
=  sonstige M itarbeiter.

(2) Das W ählerverzeichnis w ird drei Wochen vor dem W ahl
term in geschlossen. Es muß an mindestens fünf nicht vorle
sungsfreien Arbeitstagen vor der Schließung offengelegen 
haben.

(3) Der W ahlterm in ist so zu bestimmen, daß zwischen 
letzten Tag der Rückmeldefrist fü r Studenten und dem 
an dem das W ählerverzeichnis geschlossen wird, mindestens 
fünf Arbeitstage liegen.

(4) Die E intragung eines Studenten in das W ählerverzeichnis 
findet im Falle einer nachträglichen Im m atrikulation oder 
Rückmeldung nach Ablauf des letzten Tages der allgemeinen 
Rückmeldefrist nicht m ehr statt. Die Eintragung eines Hoch
schullehrers, eines wissenschaftlichen M itarbeiters oder eines 
sonstigen M itarbeiters in das W ählerverzeichnis findet nicht 
m ehr statt, wenn seine Einstellung, Anstellung oder Ernen
nung nach Schließung des W ählerverzeichnisses erfolgt. Än
dert sich die Zugehörigkeit eines W ahlberechtigten zu einer 
Gruppe nach den in diesem Absatz genannten Zeitpunkten, 
so kann bis zum dritten  Tag vor der Wahl auf Beschluß des 
W ahlvorstandes das W ählerverzeichnis berichtigt werden. An
sonsten übt er das W ahlrecht in der Gruppe aus, der er seit
her angehörte.

(5) Das W ählerverzeichnis muß durch Beschluß des W ahl
vorstandes neu eröffnet und zu dem vom W ahl Vorstand zu 
bestim m enden Termin erneut geschlossen werden, wenn der 
W ahlterm in verschoben oder die Wahl wiederholt wird.

(6) Gegen die Nichteintragung oder die Eintragung einer fal
schen Gruppenzugehörigkeit eines W ahlberechtigten in das 
W ählerverzeichnis kann von diesem w ährend der Offenle
gung des W ählerverzeichnisses W iderspruch beim W ahlvor
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stand eingelegt werden. Gibt der W ahlvorstand dem W ider
spruch statt, erteilt er einen Wahlschein (§ 17 Abs. 1 Nr. 1).

(7) Gegen die E intragung einer Person in das W ählerver
zeichnis, die nicht wahlberechtigt ist, kann von jedem  W ahl
berechtigten w ährend der Offenlegung des W ählerverzeich
nisses W iderspruch beim W ahlvorstand eingelegt werden. Der 
Eingetragene soll dazu gehört werden. Beschließt der W ahl
vorstand die Streichung des E ingetragenen aus dem W ähler
verzeichnis, ist dieser unverzüglich schriftlich (Einschreiben 
m it Rückschein) zu benachrichtigen. Er kann binnen einer 
A usschlußfrist von drei Tagen nach der Beschlußfassung des 
W ahlvorstandes Widerspruch beim W ahlvorstand einlegen. 
Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

(8) Wird der W iderspruch zurückgewiesen, kann der Betrof
fene dagegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts her
beiführen.

(9) Nach Schließung des W ählerverzeichnisses bedarf die Be
richtigung offensichtlicher Fehler, Unstim migkeiten oder 
Schreibversehen von Amts wegen eines Beschlusses des 
W ahlvorstandes.

§11 Verfahren zur Aufstellung der Wählerverzeichnisse

(1) Der W ahlleiter entscheidet — nach Bildung des W ahlvor
standes in Benehmen mit diesem — in welcher Weise die 
Eintragung in das W ählerverzeichnis für S tudenten zu be
w irken ist. Er kann dazu anordnen, daß die Form ulare bei 
der Im m atrikulation oder Rückmeldung entsprechend zu e r 

g än zen  sind. Dies gilt auch für die Benachrichtigung der Stu- 
R enten  von ihrer Eintragung in das W ählerverzeichnis (§ 22
Abs. 6 HHG).

(2) Die E intragung der M itglieder der anderen Gruppen in 
das W ählerverzeichnis erfolgt auf Grund der in der Hoch
schule vorhandenen Personalunterlagen. Die Benachrichti
gungen können über die Hochschuleinrichtungen verteilt oder 
m it der Post übersandt werden.

(3) Das W ählerverzeichnis muß Name, Vorname und Dienst
stelle oder Einrichtung bzw. bei Studenten M atrikelnum m er 
enthalten.

§ 12 Zustellungen an Wahlberechtigte

(1) Die W ahlorgane genügen der von ihnen zu fordernden 
Sorgfalt, wenn sie W ahlbenachrichtigungen, W ahlunterlagen 
oder sonstige individuelle M itteilungen an W ahlberechtigte 
an die Anschrift absenden, die aus dem W ählerverzeichnis 
oder aus den in der Hochschule vorhandenen Personalunter
lagen ersichtlich ist.

(2) Es ist Sache des W ahlberechtigten, die W ahlorgane von 
Änderungen der Anschrift zu benachrichtigen. Die W ahl
organe und ihre H ilfskräfte sind nicht verpflichtet, Nachfor
schungen zur Erm ittlung der richtigen Anschrift einzuleiten, 
falls Postsendungen als unzustellbar zurückkommen. Sie sol
len Nachforschungen anstellen, soweit dies ohne Vernachläs

s ig u n g  anderer Aufgaben möglich erscheint.

§ 13 Vorschlagslisten

(1) Jede Vorschlagsliste kann beliebig viele Bewerber en thal
ten. Sie soll nach Möglichkeit nicht wenige]- als fünf Bewer
ber aufweisen. Die Reihenfolge der Bewerber muß aus der 
Vorschlagsliste ersichtlich sein.

(2) In einer Vorschlagsliste können jeweils nur Bewerber aus 
einer Gruppe (§ 4 Abs. 3 HUG) benannt werden. Bewerber, 
die in der jeweiligen Gruppe nicht w ählbar sind, werden 
durch Beschluß des W ahlvorstandes von der Vorschlagsliste 
gestrichen.

(3) Die Vorschlagsliste muß den Namen und Vornamen des 
Bewerbers*, sein G eburtsdatum  und die Dienststelle oder den 
Fachbereich enthalten, in der er tätig ist oder studiert. Bei 
Studenten ist ferner die M atrikelnum m er anzugeben.

(4) Mit de - Vorschlagsliste ist die schriftliche E inverständnis
erk lärung der in ihr genannten Bewerber zur K andidatur auf 
diesem W ahlvorschlag vorzulegen. Die Benennung eines Be
w erbers ohne E iuverständniserklärung ist unzulässig.

(5) Ein Bewerber darf nur auf einer Vorschlagsliste genannt 
werden. Wird ein Bewerber mit seinem Einverständnis auf 
m ehreren Listen genannt, ist er durch Beschluß des Wahl Vor
standes auf allen zu streichen.
(6) Eine Vorschlagsliste w ird nur zugelassen, wenn sie von 
mindestens zehn Personen un terstü tzt wird, die in der jew ei

ligen Gruppe wahlberechtigt sind. Der W ahlbewerber kann 
die Vorschlagsliste, auf der er kandidiert, auch selbst u n te r
stützen.
Wer einen W ahlvorschlag nach Satz 1 unterstützt, hat dabei 
zu seiner Person dieselben Angaben zu machen, die von W ahl
bewerbern nach Abs. 3 gefordert werden.

(7) Ein W ahlberechtigter kann nur eine Vorschlagsliste im 
Sinne von Abs. 6 unterstützen; hat jem and m ehrere Vor
schlagslisten unterzeichnet, ist seine Unterschrift auf allen 
Vorschlagslisten ungültig.

(8) Eine Vorschlagsliste, die bei ihrer Einreichung im Sinne 
von Abs, 6 ausreichend unterstü tzt war, ist auch dann zuge
lassen, wenn Unterzeichner der Vorschlagsliste später erk lä 
ren, daß sie diesen W ahlvorschlag nicht länger unterstützen.

(9) Um die Bearbeitung von Rückfragen des W ahlvorstandes 
und die K lärung von Zweifelsfragen zu erleichtern, soll in 
jedem Wahl Vorschlag ein V ertrauensm ann unter Angabe sei
ner Anschrift und möglichst auch seines Fernsprechanschlus
ses benannt werden. Falls keine besondere Benennung e r 
folgt, gilt der auf dem ersten Platz der Vorschlagsliste ge
nannte Bewerber als V ertrauensm ann des Wahlvorschlags. 
Der V ertrauensm ann ist zur Abgabe und zum Empfang von 
Erklärungen gegenüber dem W ahlvorstand und dem W ahl
leiter bevollmächtigt. Die W ahlorgane können jedoch in a l
len Fällen auch unm ittelbare Erklärungen von den Bewer
bern entgegennehmen und ihnen gegenüber abgeben.

(10) Für die Vorschlagslisten, E inverständniserklärungen und 
U nterstützerlisten sind Vordrucke des W ahlamtes zu ver
wenden. Alle Angaben sollen mit Schreibmaschine eingetra
gen werden.

§ 1 4  Prüfung der Vorschlagslisten

(1) Die Vorschlagslisten sind innerhalb der vom W ahlvor
stand bestimm ten Fristen (§ 4 Abs. 3 Nr. 2) beim W ahlamt 
einzureichen. Das W ahlam t verm erkt auf jeder eingereichten 
Vorschlagsliste Tag und Uhrzeit des Eingangs, prüft die Vor
schlagslisten auf ihre äußere O rdnungsm äßigkeit und Voll
ständigkeit und weist gegebenenfalls auf Mängel hin. Bis zum 
Ablauf der nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bestim m ten F rist können 
Vorschlagslisten zurückgenommen, geändert oder ergänzt 
werden (§ 13 Abs. 9). Die Mitglieder des W ahlvorstandes kön
nen w ährend der Dienstzeit jederzeit beim W ahlamt Einblick 
in eingereichte Vorschlagslisten nehmen.

(2) Unverzüglich nach Ablauf der in § 4 Abs. 3 Nr. 2 genann
ten Frist tr itt der Wahl Vorstand zusammen, um die Vor
schlagslisten zu prüfen und über ihre Zulassung zu entschei
den; hierzu sind die V ertrauensm änner der Listen einzuladen. 
Der W ahlvorstand kann die Listen bereits nach ihrem  E in
gang prüfen und die V ertrauensm änner auf Mängel hinwei- 
sen.

(3) Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht werden, oder 
den durch diese W ahlordnung gmfgestellten Anforderungen 
nicht genügen, sind nicht zuzulassen.

(4) Der W ahlvorstand benachrichtigt unverzüglich die Ver
trauensleute der nicht zugelassenen W ahlvorschläge unter An
gabe der Gründe, aus denen die Zulassung versagt wurde.

(5) Gegen die Nichtzulassung eines W ahlvorschlages kann 
binnen einer Ausschlußfrist von fünf Tagen W iderspruch 
beim W ahlvorstand eingelegt werden. Die Frist beginnt mit 
der Verkündung der Entscheidung des W ahlvorstandes.

(6) Abs. 4 und 5 gelten entsprechend, wenn der W ahlvorstand 
einzelne Bewerber von der Vorschlagsliste streicht, diese im 
übrigen aber zuläßt.

(7) Die Reihenfolge der Listen wird durch das vom Vorsitzen
den des W ahlvorstandes zu ziehende Los bestimmt.

§15  Pcrsöiilichkeitswahl

(1) Wird für die Wahl aus einer Gruppe nur eine Liste ein 
gereicht. so wird die Wahl als Persönlichkeitswahl durchge
führt. In diesem Falle werden sämtliche Kandidaten der 
Liste auf dem Stimm zettel aufgeführt. Jeder W ahlberechtigte 
kann so viele Kandidaten ankreuzen, wie Sitze zur Verteilung 
anstehen. Stim m enhäufung ist unzulässig.

(2) Die Verteilung der Sitze erfolgt nach der Anzahl der auf 
die Kandidaten entfallenden Stimm en; das gleiche gilt im 
Falle des Nachrückens beim Freiwerden eines Sitzes. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden des 
W ahlvorstandes zu ziehende Los.
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§ 1 6  Wahlunterlagen

(1) Jeder W ahlberechtigte erhält die Benachrichtigung über 
seine Eintragung in das W ählerverzeichnis.

(2) Die W ahlunterlagen für die verschiedenen Gruppen der 
W ahlberechtigten sollen durch die Verwendung verschiedener 
Farben oder verschiedenfarbiger Aufdrucke unterscheidbar 
sein.

(3) Soweit Wahl Vorstand und W ahlleiter es für erforderlich 
halten, kann den W ahlunterlagen ein M erkblatt beigefügt 
werden, das den W ahlberechtigten über Einzelheiten näher 
unterrichtet.

(4) Im übrigen sind der W ahltermin, die Besonderheiten des
W ahlverfahrens und die A rt der Bekanntmachung von E nt
scheidungen des Wahl Vorstandes durch den Aushang einer 
gedruckten W ahlbekanntm achung an geeigneten Stellen der 
Hochschule recntzeitig bekannfzumachen. Außerdem sind die 
Bekanntm achungen beim W ahlamt offenzulegen. Die W ahl
bekanntm achung soll auch auf die voraussichtlichen Sitzungs
term ine und SitzungSräume sowie die ^Ge£Chältgräufne cles 
Wahl Vorstandes hinweisen. ~ '

§ 17 Wahlschein

(1) Einen Wahlschein erhält auf Antrag vom W ahlvorstand

1. ein W ahlberechtigter, dessen Einspruch erst nach Schlie
ßung des W ählerverzeichnisses stattgegeben wird,

2. ein W ahlberechtigter, der von der Briefwahl Gebrauch 
machen will.

(2) Die Ausgabe von W ahlscheinen nach Abs. 1 Nr. 1 ist in 
einer Anlage zum W ählerverzeichnis, die Ausgabe von W ahl
scheinen nach Abs. 1 Nr. 2 im Wählerverzeichnis selbst zu 
verm erken.

§ 18 Ausgestaltung der Formulare

(1) Soweit' im folgenden nichts Näheres bestimm t ist, en t
scheidet der W ahlvorstand über die äußere Gestaltung der 
W ahlunterlagen.

(2) Für jede Gruppe (§ 7 Abs. 1) werden besondere Stim m 
zettel hergestellt. Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlags
listen jeweils in der Reihenfolge der Losnummern (§ 14 Abs. 7) 
unter Angabe von Name, Vorname, Dienststelle oder Fachbe
reich der an erster bis d ritte r Stelle genannten Bewerber 
aufzuführen. Bei Listen, die mit einem Kennwort versehen 
sind, ist auch das Kennwort anzugeben.

§ 19 Verlust von Wahlunterlagen

(1) Verschriebene oder unbrauchbar gewordene Stimmzettel 
oder Wahlumschläge sind nur gegen Rückgabe zu ersetzen.

(2) Wahlscheine und W ahlbenachrichtigungen werden nicht 
ersetzt.

§ 20 Wahlhandlung

(1) Der W ähler erhält vor Betreten des W ahllokals einen 
Stimm zettel und einen Wahlumschlag. Der W ahlvorstand 
(Wahlausschuß) trifft Vorkehrungen, daß der W ähler den 
Stimm zettel im W ahlraum  unbeobachtet kennzeichnen und 
in den W ahlumschlag legen kann. Für die Aufnahme der Um
schläge sind W ahlurnen zu verwenden. Vor Beginn der Stim m 
abgabe sind die W ahlurnen vom W ahlvorstand (W ahlaus
schuß) zu verschließen. Sie müssen so eingerichtet sein, daß 
die Umschläge nur durch einen Spalt im Deckel eingeworfen 
w erden können. F ür die einzelnen Gruppen sind getrennte 
W ahlurnen zu verwenden, es sei denn, daß die äußere K enn
zeichnung der Form ulare und Wahlumschläge nach Überzeu
gung des W ahlvorstandes Verwechslungen ausschließt (§ 16 
Abs. 2).

(2) Solange der W ahlraum  zur Stimmabgabe geöffnet ist. 
müssen mindestens drei M itglieder, des Wahl Vorstandes 
(Wahlausschusses), die verschiedenen Gruppen angehören sol- 
len, im W ahlraum  sein.

(3) Vor Einw urf des Wahlumschlages in die Urne ist festzu
stellen, ob der W ahlberechtigte in das W ählerverzeichnis ein 
getragen ist. Hierzu ist ein am tlicher Ausweis mit Lichtbild 
(Reisepaß oder Personalausweis) und gegebenenfalls der 
Wahlschein vorzulegen. Die W ahlbenachrichtigung soll m it
gebracht werden. Der W ähler übergibt den W ahlumschlag 
dem mit der Entgegennahme der Umschläge betrauten Mit
glied des W ahlvorstandes (Wahlausschusses), das ihn in Ge

genw art des W ählers ungeöffnet in die W ahlurne legt. Die 
Stimm abgabe ist im W ählerverzeichnis zu verm erken.

(4) W ird die W ahlhandlung unterbrochen oder w ird das W ahl
ergebnis nicht unm ittelbar nach Abschluß der Stimm abgabe 
festgestellt, so hat der W ahlvorstand (Wahlausschuß) fü r die 
Zwischenzeit die W ahlurne so zu verschließen und aufzube- • 
wahren, daß der Einwurf oder die Entnahm e von Stimm zet
teln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist.

Der Ort und die A rt und Weise, in der W ahlurnen bei einer 
sich über m ehrere Tage erstreckenden W ahlhandlung jeweils 
zur Nachtzeit verw ahrt werden, w ird vom W ahlvorstand im 
Einvernehmen mit dem W ahlleiter bestimmt. Bei W ieder
eröffnung der Wahl und bei Entnahm e der Stimmzettel zur 
Stimm enzählung hat sich der W ahlvorstand (Wahlausschuß) 
davon zu überzeugen, daß der Verschluß unversehrt ist.

(5) Nach Ablauf der für die Durchführung der W ahlhandlung 
festgesetzten Zeit dürfen nur noch die W ahlberechtigten ab
stimmen, die sich in diesem Zeitpunkt im W ahlraum  befinden. 
Der Z utritt zum W ahlraum ist so lange zu sperren, bis die 
anwesenden W ähler ihre Stimme abgegeben haben. Sodann 
erk lärt der W ahlvorstand (Wahlausschuß) die W ahlhandlung 
für beendet.

(6) Über Zweifelsfragen, die sich bei der W ahlhandlung er
geben, entscheidet der W ahlvorstand.

(7) Der W ahlraum muß allen dort W ahlberechtigten w ährend 
der Dauer der W ahlhandlung zugänglich sein. Der Wahlvo^- 
stand (Wahlausschuß) ordnet bei Andrang den Z utritt 
W ahlraum. Soweit die D urchführung der Wahl in S t im m b l^  
zirken W ahlausschüssen übertragen ist (§ 6 Abs. 1), haben alle 
Mitglieder des W ahlvorstandes, ihre V ertreter und der W ahl
leiter das Recht der Anwesenheit in den W ahlräum en und 
bei den Verhandlungen der Wahlausschüsse.

§ 21 Briefwahl

(1) Ein W ahlberechtigter, der von der Briefwahl Gebrauch 
machen will, hat den A ntrag bis zur Schließung des W ähler
verzeichnisses beim W ahlamt zu stellen. Die Brief w ahlunter
lagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, W ahlbrief
umschlag) werden auf A ntrag dem W ahlberechtigten ausge-- 
händigt bzw. rechtzeitig vor der Wahl zugesandt.

(2) Der Wahl Vorstand kann Ausnahmen von der in Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Frist zulassen, sofern dafür ein wichtiger 
Grund vorliegt.

(3) Der W ahlberechtigte kennzeichnet persönlich und unbe
obachtet seinen Stimmzettel, legt ihn in den Wahlumschlag 
und verschließt diesen.
Er unterschreibt folgende

Erklärung zur Briefwahl

Den beigefügten Stimm zettel 
habe ich persönlich gekennzeichnet

(U ntersch rift des W ählers)

und legt diese mit dem Wahlschein und dem verschlossenen 
Wahlumschlag, in dem sich nur der Stim m zettel befinden 
darf, in den Wahlbriefumschlag, verschließt diesen und sen
det den W ahlbrief durch die Post an den W ahlvorstand.
(4) Der W ahlbrief kann auch w ährend der D ienststunden im 
W ahlamt oder an einem anderen vom W ahlvorstand be
stimmten, universitätsöffentlich bekanntgem achten O rt ab
gegeben werden. In diesem Fall verm erkt der zur Annahme 
Berechtigte Tag und Uhrzeit des Eingangs auf dem W ahl
brief und zeichnet den Vermerk ab.
(5) Die Stimm abgabe gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn der 
W ahlbrief dem W ahlvorstand im W ahllokal oder der von die
sem sonst bezeichneten Stelle bis zum Ablauf der fü r die 
Durchführung der W ahlhandlung festgesetzten Zeit zugegan
gen ist.
(6) Vorzeitig eingehende W ahlbriefe dürfen erst am Tage der 
Auszählung unter Aufsicht des Wahl Vorstandes oder des von 
diesem dam it beauftragten W ahlausschusses geöffnet w erden 
(§ 23 Abs. 1). Bis dahin sind sie nach Weisung des W ahlvor
standes verschlossen sicher aufzubewahren.

§ 22 W ahlmaschinen

(1) Soweit das W ahlgeheimnis und die Sicherheit der Fest
stellung des W ahlergebnisses nicht beeinträchtigt werden,
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kann nach Beschluß des W ahlvorstandes die Stimmabgabe 
in einzelnen oder allen Stimm bezirken mit Hilfe von W ahl
maschinen erfolgen.

(2) In diesem Fall bestim m t der W ahlvorstand das Verfahren 
im einzelnen unter Beachtung der in dieser W ahlordnung nie
dergelegten G rundsätze im Einvernehm en mit dem W ahl
leiter.

§ 23 Auszählung

(1) Nach Schluß der Wahl erfolgt die Auszählung der S tim 
men. Die W ahlurnen werden geöffnet, die Zahl der in der 
Urne enthaltenen W ahlumschläge w ird mit der Zahl der nach 
dem W ählerverzeichnis abgegebenen Stimmen verglichen.

(2) Die auf jede Vorschlagsliste entfallenen gültigen Stim m 
zettel werden zusammengezählt.

(3) Ungültig sind Stimmzettel
1. die nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben 

sind,
2. die als nicht amtlich erkennbar sind,
3. die nicht gekennzeichnet sind,
4. aus denen sich der Wille des W ählers nicht zweifelsfrei 

ergibt,
5. die einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthalten.

(4) M ehrere in einem W ahlumschlag enthaltenen Stimmzettel, 
g^e gleichlauten, w erden als eine Stimme gezählt. Sind sie 
B iterschiedlich gekennzeichnet, ist die Stimm abgabe ungültig.

(5) Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der 
W ahlvorstand beschließt, weil sie zu Zweifeln Anlaß geben, 
sind mit fortlaufender Nummer zu versehen und von den 
übrigen Stimm zetteln gesondert bei den W ahlunterlagen auf
zubewahren.

§ 24 Auszählung der Briefwahlstimmen

(1) Die Mitglieder des W ahlvorstandes oder des dam it beauf
tragten  W ahlausschusses öffnen die eingegangenen W ahl
briefe einzeln und entnehm en ihnen den Wahlschein und den 
Wahlumschlag.

(2) Leere W ahlbriefe sowie W ahlbriefe, bei denen der W ahl
schein, die Erklärung zur Brief wähl oder der Wahlumschlag 
fehlen, gelten nicht als Stimmabgabe. Sie werden gesondert 
verw ahrt.

(3) Wahlscheine und W ahlbriefe werden gezählt, die W ahl
scheine mit den Eintragungen im W ählerverzeichnis ver
glichen.

(4) Soweit sich Beanstandungen nicht ergeben, werden W ahl
scheine und W ahlumschläge getrennt. Die Wahlumschläge 
sind in Urnen zu legen, dam it bei der Öffnung des W ahl
umschlages Rückschlüsse auf den aus der W ahlbenachrichti
gung ersichtlichen Namen des W ahlberechtigten nicht gezo-

V werden können. Die W ahlumschläge können für diesen 
eck auch in die zur Urnenwahl nach § 20 benutzten Urnen 

gelegt werden.

(5) Für die Auszählung gilt § 23 entsprechend.

§ 25 Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Sofern W ahlausschüsse eingesetzt werden, p rüft der W ahl
vorstand die W ahlniederschriften der Wahlausschüsse, en t
scheidet über Zweifelsfälle und stellt die Gesamtzahl der 
abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen und 
die Zahl der Stimmen, die auf die zugelassenen Vorschlags
listen entfallen sind, fest.
(2) Die Zuteilung der auf die einzelnen Wahlvorschläge der 
Gruppen nach Maßgabe von § 21 Abs. 2 des Hochschulgesetzes 
entfallenden M andate erfolgt nach dem Höchstzahl verfahren 
(d’Hondt). Dazu werden die Stimmenzahlen, die die einzelnen 
Vorschlagslisten erhalten haben, so lange durch 1, 2, 3 usw. 
geteilt, bis so viel Höchstzahlen erm ittelt sind, wie Sitze in 
der jeweiligen Gruppe zu verteilen sind. Liegen für die Zu
teilung des letzten Sitzes in einer G ruppe die gleichen Höchst
zahlen vor, erfolgt die Zuteilung des M andats an die Liste, die 
die meisten Stimmen erhalten hat. Sind auf die Listen die 
gleiche Anzahl von Stimmen entfallen, entscheidet das vom 
Vorsitzenden des Wahl Vorstandes zu ziehende Los.
(3) Erklärungen, die W ahlbewerber oder Gruppierungen über 
W ahlbündnisse, Listen Verbindungen o. ä. abgegeben haben, 
werden dabei nicht berücksichtigt. Eine Ü bertragung oder 
Delegation von überhängenden Stimmen ist unzulässig.

(4) Wenn die einer Gruppe nach § 21 Abs. 2 des Hochschul
gesetzes zuzuteilenden Sitze nach dem W ahlergebnis nicht 
besetzt werden können, bleiben sie fü r die Amtszeit dieses 
Konvents vakant.

(5) Das W ahlergebnis ist unverzüglich bekanntzum achen (§ 4 
Abs. 6), die V ertrauensm änner sind durch den Vorsitzenden 
des Wahl Vorstandes schriftlich zu benachrichtigen.

§ 26 Wahlniederschrift

(1) Uber die Verhandlungen des W ahlvorstandes und seine 
Beschlüsse sowie über die W ahlhandlung und die Tätigkeit 
der Wahlausschüsse sind Niederschriften zu fertigen. Sie w er
den jeweils vom Vorsitzenden des Wahl Vorstandes (W ahlaus
schusses) und einem Mitglied (Schriftführer) unterzeichnet.

(2) Die W ahlniederschriften sollen insbesondere den Gang der 
W ahlhandlung aufzeichnen und besondere Vorkommnisse 
vermerken.

(3) Die Stimmzettel, Wahlscheine und sonstigen W ahlunter
lagen sind nach der Feststellung des W ahlergebnisses zu 
bündeln und der Niederschrift des W ahlvorstandes über seine 
Verhandlung nach § 25 beizufügen.

(4) Die W ahlniederschriften nebst Anlagen sind dem W ahl
leiter zu übergeben, der W ahlleiter hat sie w ährend der 
Amtszeit des Konvents aufzubewahren. Er trifft auf Grund 
dieser Unterlagen die ihm nach § 28 Abs. 2 obliegenden E nt
scheidungen.

(5) Die Unterlagen dürfen erst vernichtet werden, sobald ein 
neugew ählter Konvent erstm als zusam m engetreten ist.

§ 27 Wahlprüfung

(1) Wird vom W ahlleiter oder einem W ahlberechtigtengeltend 
gemacht, daß bei der Wahl gegen zwingende Vorschriften der 
Gesetze oder dieser W ahlordnung verstoßen sei, tr itt  der 
W ahlvorstand in ein W ahlprüfungsverfahren ein. Der A ntrag 
dazu kann nur innerhalb von zehn A rbeitstagen nach der 
Bekanntmachung des W ahlergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 
gestellt werden.

(2) Eine Anfechtung der Wahl m it der Begründung, daß ein 
W ahlberechtigter an der Ausübung seines W ahlrechts gehin
dert gewesen sei, weil er nicht oder nicht m it der richtigen 
Gruppenzugehörigkeit in das W ählerverzeichnis eingetragen 
wurde oder daß eine Person an der W ahl teilgenommen habe, 
die zwar in das W ählerverzeichnis eingetragen, aber nicht 
wahlberechtigt war, findet nur dann statt, wenn dieser Grund 
bereits gemäß § 10 Abs. 6 bis 8 geltend gemacht worden ist.

(3) Kommt der W ahlvorstand im W ahlprüfungsverfahren 
zu der Überzeugung, daß die behaupteten, von dem A ntrag
steller glaubhaft zu machenden Verstöße oder Form fehler das 
Ergebnis der Wahl beeinflußt haben können, ordnet er eine 
W iederholungswahl ganz oder für einzelne Gruppen oder für 
einzelne Stimm bezirke oder fü r einzelne Gruppen in einzel
nen Stimmbezirken an. Die Entscheidung nach Satz 1 trifft 
der W ahlvorstand m it der M ehrheit seiner Mitglieder. Der 
Beschluß ist schriftlich zu begründen, m it einer Rechtsm ittel
belehrung zu versehen und dem A ntragsteller zuzustellen 
(Postzustellungsurkunde).

(4) Die Tätigkeit des W ahlvorstandes endet, sofern keine Ein
wendungen im W ahlprüfungsverfahren erhoben werden, nach 
Ablauf der im Abs. 1 Satz 2 genannten Frist, ansonsten nach 
unanfechtbar gewordener Entscheidung im W ahlprüfungs
verfahren bzw. nach Abschluß der W iederholungswahl. Läuft 
ein V erfahren gemäß § 10 Abs. 8, endet die Tätigkeit des 
W ahlvorstandes mit der Beendigung dieses Verfahrens.

§ 28 Nachrücken von Wahlbewerbern

(1) Das Ausscheiden eines W ahlbewerbers, dem ein Sitz zu
geteilt wurde, ist dem W ahlleiter anzuzeigen.

(2) Der W ahlleiter stellt fest, wer anstelle des Ausgeschie
denen nachrückt. -

(3) Sind auf einer Vorschlagsliste Bewerber, die nachrücken 
könnten, nicht m ehr vorhanden, bleibt der Sitz fü r die rest
liche Amtszeit des Organs unbesetzt. Sind auf diese Weise in 
einer Gruppe mindestens die Hälfte der Sitze vakant, findet 
fü r den Rest der Amtszeit, sofern diese nach Durchführung 
der Wahl m ehr als vier Monate beträgt, eine Neuwahl in 
nerhalb dieser G ruppe statt.
(4) Ist der Inhaber eines M andats beurlaubt, ruh t fü r die 
Dauer der Beurlaubung sein Mandat. In diesem Fall rückt der
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Listennachfolger fü r die Dauer der Beurlaubung nach, er ver
liert sein M andat, sobald die Beurlaubung endet.

II. W a h l e n  z u  d e n  F a c h b e r e i c h s  r a t e n  

§ 29 Wahlen zu den Fachbereichsräten

F ür die W ahlen zu den Fachbereichsräten gelten die §§ 1 
bis 28 entsprechend, sofern nachfolgend nichts anderes be
stim m t ist.

§ 30 Zeitpunkt der W ahlen

(1) Die W ahlen zu den Fachbereichsräten sollen gleichzeitig 
und nach Möglichkeit zur gleichen Zeit wie die Wahlen zum 
K onvent durchgeführt werden.

(2) Finden die W ahlen zu den Fachbereichsräten getrennt von 
den W ahlen zum Konvent statt, kann für m ehrere oder alle 
Fachbereiche ein gem einsam er W ahlvorstand gebildet w er
den. Der oder die gemeinsamen W ahlvorstände w erden in 
diesem Fall auf A ntrag der betreffenden Fachbereiche vom 
Senat gewählt. Die betreffenden Fachbereiche sollen dem 
Senat Vorschläge für die Besetzung des W ahlvorstandes vor
legen.

(3) Finden die Wahlen zur gleichen Zeit statt, übernim m t der 
W ahlvorstand für die W ahlen zum Konvent gleichzeitig die 
Aufgaben eines W ahlvorstandes für die Wahlen des Fach
bereichsrates. In diesem Falle finden die W ahlen in den 
vom W ahlvorstand für die Wahlen zum Konvent bestim m ten 
Stimm lokalen statt.

§ 31 Wahlvorstand

(1) Der W ahlvorstand eines Fachbereichs hat vier Mitglieder 
(§ 23 Abs. 2 HHG); ihm gehört jeweils ein Mitglied jeder 
Gruppe in einem Fachbereich an. Ist im Einzelfall eine Gruppe 
in einem Fachbereich nicht vertreten, verringert sich die Zahl 
der M itglieder des W ahl Vorstandes entsprechend. Die Mit
glieder des W ahl Vorstandes werden jeweils von den V ertre
tern  ih rer Gruppe in dem Fachbereichsrat benannt. F ür jedes 
Mitglied ist ein V ertreter zu benennen. W eder M itglieder noch 
V ertreter müssen dem Fachbereichsrat angehören.

(2) Benennt eine Gruppe die von ihr in den W ahlvorstand zu 
entsendenden M itglieder nicht oder,nicht rechtzeitig, werden 
die fehlenden M itglieder des W ahlvorstandes und ihre V ertre
te r  vom Fachbereichsrat benannt. In  diesem Falle müssen die 
Benannten nicht der G ruppe angehören, die von ihrem  E nt
sendungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

(3) W ahlausschüsse w erden nicht gebildet.

§ 32 Erklärung über das Wahlrecht

Jeder W ahlberechtigte kann nur in einem Fachbereich das 
aktive und das passive W ahlrecht ausüben (§ 24 Abs. 4 HUG). 
Ist eine E rklärung erforderlich, in welchem Fachbereich er 
das W ahlrecht ausüben will (§ 24 Abs. 5 HUG), ruh t das W ahl
recht, wenn diese E rklärung nicht abgegeben worden ist 
(§ 22 HHG).

§ 33 Vorschlagslisten

Eine Vorschlagsliste w ird nur zugelassen, wenn sie von m in
destens vier Personen unterstü tzt wird, die in der jeweiligen 
Gruppe w ahlberechtigt sind. Sind in einer Gruppe weniger 
als 10 Personen wahlberechtigt, ist eine U nterstützung nicht 
erforderlich.

§ 34 Aufbewahrung der Wahlunterlagen

(1) Die W ahlniederschriften nebst Anlagen verbleiben beim 
W ahlamt, das sie w ährend der Amtszeit des Fachbereichs
rates aufzubew ahren hat.

(2) Der W ahlleiter h a t auf G rund dieser U nterlagen die ihm 
nach § 28 Abs. 2 und 3 obliegenden Entscheidungen zu tre f 
fen. Er kann sich hierzu der U nterstützung des W ahlam ts 
bedienen. §

diesem Zeitpunkt eintretende Änderungen in der Zahl der 
Hochschullehrerstellen bleiben für die W ahl unberücksichtigt.

(3) Die Zahl der zu wählenden K andidaten der G ruppen 2 
bis 4 w ird vom Wahl Vorstand nach der Beschlußfassung ge
mäß Abs. 2 auf Grund des § 24 Abs. 2 und 3 HUG festgelegt.

§ 36 Änderungen in der Zusammensetzung des Fachbereichs
rates

(1) Ä ndert sich nach der Wahl die Zahl der Hochschullehrer, 
bestim m t sich die Anzahl der V ertreter der übrigen Gruppen 
nach § 24 Abs. 2 Sätze 1 und 2 HUG.

(2) Erhöht sich die Zahl der Hochschullehrerstellen w ährend 
der Amtsperiode auf m ehr als 15, bleibt dieser Umstand un 
berücksichtigt.

(3) V erringert sich die Zahl der Hochschullehrerstellen in den 
Fällen, in denen der Fachbereichsrat gemäß § 24 Abs. 3 HUG 
gebildet wurde, auf weniger als 12, bestim m t sich die Zu
sammensetzung des Fachbereichsrates nach § 24 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 HUG.

(4) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung, wenn nicht 
alle für die Gruppe der Hochschullehrer vorgesehenen Sitze 
zugeteilt oder besetzt w erden (§ 24 Abs. 3 Satz 4 HUG).

§ 37 Nachrücken von Wahlbewerbern

(1) Wird das gemäß § 24 Abs. 2 HUG vorgesehene Verhältnis 
der G ruppen im Fachbereichsrat durch das Ausscheiden eines 
Mitglieds k raft Amtes geändert, ist die Zusam m ensetziÄ k 
des Fachbereichsrates neu zu bestimmen. Wird dabei e i l^ P  
oder m ehreren G ruppen ein Sitz entzogen, ruh t das M andat 
des oder der letzten V ertreter dieser Gruppen, bis die Zahl 
der M itglieder k raft Amtes ihre ursprüngliche Höhe erreicht.

(2) Erhöht sich die Zahl der M itglieder k raft Amtes, rücken 
die Bewerber aus den Vorschlagslisten der anderen Gruppen 
nach, die erforderlich sind, um  die durch das U niversitäts
gesetz bestim m te Zusam mensetzung des Fachbereichsrates zu 
erreichen.

(3) Die Feststellungen nach Abs. 1 und Abs. 2 trifft der De
kan. Er kann sich hierzu der U nterstützung des W ahlamtes 
bedienen.

IV. Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u ß b e s t i m m u n g e n  

§ 38

Soweit in dieser W ahlordnung Entscheidungen durch den 
Fachbereichsrat oder Gruppen im Fachbereichsrat zu treffen 
sind, werden diese Entscheidungen bis zur Neubildung der 
Organe gemäß § 47 HUG von den Fachbereichskonferenzen 
oder G ruppen in den Fachbereichskonferenzen getroffen.

§ 39

(1) F ür die ersten W ahlen nach dieser W ahlordnung be
stim m t sich das aktive W ahlrecht der Dozenten (§ 39 A b j ^  
Nr. 2 HUG) nach den folgenden Vorschriften:

(2) Der W ahlvorstand ha t das W ählerverzeichnis zu berichti
gen, wenn die Ernennung der in Abs. 1 genannten Dozenten 
vor dem ersten Tag der W ahl erfolgt. 7

(3) Die A ushändigung von Briefw ahlunterlagen an in Abs. 1 
genannte Dozenten kann nu r erfolgen, wenn die Ernennung 
zum Dozenten auf Zeit im Zeitpunkt der Schließung des W äh
lerverzeichnisses erfolgt ist.

§ 40

Diese W ahlordnung tr i t t  m it ih rer Veröffentlichung im S taats
anzeiger des Landes Hessen in K raft. Gleichzeitig tr i t t  die 
W ahlordnung vom 12. 7. 1972 (StAnz. S. 1838), genehmigt m it 
Erlaß vom 17. 10. 1972, VA 3 410/03 (2) — 66, außer K raft.

§ 35 Festlegung der Zahl der zu Wählenden

(1) F ür die Zusam mensetzung des Fachbereichsrates gelten 
die Bestimmungen des § 24 Abs. 2 bis 4 HUG.

(2) Der W ahlvorstand entscheidet auf G rund der zu Beginn 
des Semesters, in dem gewählt w erden soll, vorhandenen 
Hochschullehrerstellen, ob der Fachbereichsrat gemäß § 24 
Abs. 2 HUG oder gemäß § 24 Abs. 3 HUG gebildet w ird. Nach
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Itcchtsaufsichtlirh erlassene vorläufige Satzung der S tuden
tenschaft der Technischen Hochschule D annstad l (§ 38 Ahs. 2 
Salz 2 in V erbindung m it § 35 I1IIG)

A bschnitt I: Die S tudentenschaft

§ 1
(1) S tudent im Sinne dieser Satzung ist jed er im m atrikulierte  
S tudierende der Technischen Hochschule D arm stadt.

(2) Die G esam theit der S tudenten  bildet die S tudentenschaft.

(3) Die S tudentenschaft ist gem äß § 26 Abs. 2 HHG eine K ör
perschaft des öffentlichen Rechts und als solche Glied der 
U niversität.

§ 2 Rechte und Pflichten der Studenten
(1) Jed er S tudent hat das Recht, nach M aßgabe d ieser Satzung 
in  den O rganen der S tudentenschaft m itzuw irken.

(2) Jed er S tudent h a t das aktive und passive W ahlrecht, so
w eit diese Satzung nichts anderes bestim m t.

(3) Jed er S tudent hat das Recht, von den O rganen der S tu 
dentenschaft gehört zu w erden und ihnen A nträge vorzule
gen.

(4) Z ur Erfüllung ih re r A ufgaben erhebt die Studentenschaft 
von den M itgliedern Beitrüge.

§ 3 A ufgaben der S tudentenschaft
(1) Die S tudentenschaft verw altet ihre A ngelegenheiten selbst. 
Sie w irk t nach M aßgabe der Gesetze an der Selbstverw al
tung  der Technischen Hochschule D arm stadt mit.

(2) Die S tudentenschaft hat folgende A ufgaben:

1. die V ertretung der G esam theit ih re r M itglieder im Rahm en 
ih re r gesetzlichen und satzungsm äßigen Befugnisse,

2. die W ahrnehm ung der hochschulpolitischen Belange ih re r 
M itglieder,

3. die W ahrnehm ung der w irtschaftlichen Selbsthilfe der S tu 
denten, soweit sie nicht dem S tudentenw erk  übertragen 
ist,

4. die M itw irkung bei der S tudentenförderung,

5. die F örderung der politischen Bildung und des staa ts 
bürgerlichen V erantw ortungsbew ußtseins der S tudenten,

6. die Pflege in ternationaler S tudentenbeziehungen,

7. die U nterstü tzung ku ltu re ller und m usischer Interessen 
der Studenten,

8. die Förderung des freiw illigen S tudentensports, soweit 
nicht die Hochschule dafü r zuständig ist.

§ 4 O rgane der Studentenschaft
(1) Die O rgane der S tudentenschaft sind

1. das P arlam ent,

2. der Allgemeine Studentenausschuß,

3. de r Ä ltestenrat,

4. die Fachschaftsvertrctungcn.

(2) Das P arlam ent und der - Ä ltestenrat tagen grundsätzlich 
öffentlich. Das N ähere regeln die G eschäftsordnungen. §

§ 5 A m tsträger der S tudentenschaft
(1) A m tsträger der Studentenschaft sind

1. die M itglieder der O rgane der Studentenschaft,

2. die R eferenten des Allgemeinen Studentenausschusses.

(2) Die A m tsträger der Studentenschaft und die vom S tu 
den tenparlam en t beauftragten  studentischen V ertreter sind 
verpflich tet, ih re  Aufgaben ordnungsgem äß zu erfüllen. V er
stoßen sic gegen die Satzung und O rdnung der S tudenten 
schaft, so haben sic sich auf A ntrag  vor dem  Ä ltesten rat zu 
v eran tw orten .

(3) Den A m tsträgern  der S tudentenschaft und den H eraus
gebern  der S tudentenzeitung kann nach M aßgabe der F i
nanzordnung ein Ersatz fü r A ufw endungen gew ährt w erden, 
die sie in A usübung ihres Amtes haben. Die M itglieder des 
A llgem einen S tudentenausschusses haben nach M aßgabe der 
Finaiv/ordnung A nspruch au f eine angem essene V ergütung 
ih re r A rbeit.

Abschnitt II: Das P arlam ent 

§ 6 Aufgaben

Das P arlam ent entscheidet über alle A ngelegenheiten der 
Studentenschaft, soweit diese Satzung nichts anderes Vorsicht, 
insbesondere über

1. Wahl und A bwahl der M itglieder des Allgemeinen S tu 
dentenausschusses,

2. Wahl der studentischen V ertreter,

- 3. Abwahl studentischer V ertreter, soweit fü r diese nicht eine ij 
Amtszeit durch G esetz oder eine andere Satzung zw ingend ; 
festgelegt ist,

4. Wahl und A bwahl der H erausgeber der S tudentcnzcitung,

5. Wahl der M itglieder des Ä ltestenrats,

6. Erlaß, Änderung und A ufhebung von O rdnungen der S tu 
dentenschaft,

7. Festsetzung der H öhe von B eiträgen fü r die S tudenten 
schaft. § 36 Abs. 1 iNr. 6 HHG bleibt unberührt, !

8. Verabschiedung des H aushaltsp lans der Studentenschaft,

9. Erlaß der F inanzordnung.

10. V erfahrensordnung fü r eine U rabstim m ung.

§ 7 Zusam m ensetzung und A mtszeit

(1) Das P arlam ent setzt sich zusam m en aus 40 M itgliedern, 
die nach den G rundsätzen der V erhälsnisw ahl in allgem einer, 
freier, gleicher, unm itte lbare r und geheim er W ahl fü r die 
D auer eines Jahres gew ählt w erden.

(2) Die A mtszeit des P arlam ents beginnt am 1. 7. und endet 
am 30. 6. des folgenden Jahres. Die Am tszeit des P arlam ents 
verlängert sich über diesen Zeitraum  hinaus, w enn bis dahin 
kein neues P arlam ent gew ählt ist, jedoch höchstens um ein 
halbes Jahr.

§ 8 Präsidium

(1) Das P arlam ent w äh lt au f seiner ersten  Sitzung aus seiner 
M itte ein Präsidium , das aus dem Präsidenten, dem Vize
präsidenten und zwei S chriftführern  besteht.

(2) Das Präsidium  ist fü r die ordnungsgem äße D urchführung
der Arbeit des P arlam ents verantw ortlich . j

(3) P räsident und V izepräsident w erden einzeln in geheim er ; 
Wahl mit der M ehrheit der satzungsrnäßigen M itglieder ge- ! 
w ählt. Kommt in zwei W ahlgängen die erforderliche M ehr- j 
heit nicht zustande, so ist im d ritten  W ahlgang gew ählt, w er j 
die M ehrheit der abgegebenen S tim m en erhält. P räsident und i 
Vizepräsident können nu r einzeln m it der M ehrheit der ; 
satzungsm äßigen M itglieder abgew ählt w erden, die Schrift
führer w erden mit der M ehrheit der abgegebenen Stim men 
abgewählt.

§ 9 Einberufung und Beschlußfähigkeit

(1) Der P räsident be ru ft das P arlam ent w ährend der Vorle- 
sungszcit m indestens einm al monatlich zu einer Sitzung ein.

(2) W eitere Sitzungen finden s ta tt

1. auf Beschluß des P räsidium s,

2. auf A ntrag von sieben M itgliedern des Parlam ents,

3. auf A ntrag des A llgem einen Studentenausschusses.

(3) Term in und Tagesordnung der Sitzung des Parlam ents 
sind den M itgliedern und an  den Schwarzen B rettern  der 
S tudentenschaft, spätestens zwei V orlcsungstage vorher be
kanntzugeben.

(4) Das P arlam ent ist beschlußfähig, w enn m ehr als die Hälfte 
der satzungsm äßigen M itglieder anw esend ist.

§ 10 Beschlußfassung

(1) Die Beschlußfassung erfolgt m it M ehrheit der abgegebenen 
Stim men, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, bei j 
Stim m engleichheit ist ein A ntrag  abgelehnt.

(2) Uber die Sitzung des P n r la m c n t^ s t ein Protokoll an /u fe r-  i
tigen und an den Schw arzen I j ^ ^ ^ n  der S tudentenschaft 
auszuhängen. Ein Exem plar dcB ^^JfoU oiis ist dem P räsi
denten der U niversität z.uzustcllcw ^^ j
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Das Protokoll m uß m indestens Beschlüsse, Ergebnisse von 
W ahlen und andere A bstim m ungsergebnisse und deren Ge
genstand enthalten . Das N ähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 11 Vorzeitiges Ausscheiden und Nachrücken
(1) Ein M itglied scheidet vorzeitig aus 

J. durch Exm atrikulation,

2. durch Verzieht, der dem P räsid ium  schriftlich mitzutcilen 
ist.

(2) F ü r das ausscheidende M itglied rückt derjenige K andidat 
derselben W ahlliste nach, welcher den folgenden Listenplatz 
innehat. Ist die Liste erschöpft, b leibt der Sitz unbesetzt; eine 
Nachwahl findet nicht statt.

$ 12 A ktcncinsicht
Jedes Mitglied des Parlam ents hat das Recht, die A kten der 
Studentenschaft einzusehen. U ber ihm dabei bekanntw er
dende persönliche Angelegenheiten hat es Verschwiegenheit 
gegenüber jederm ann zu w ahren.

$ 13 A u f l ö s u n g

(1) Das P arlam ent kann m it der M ehrheit seiner satzungs- 
mäßigen M itglieder seine A uflösung beschließen. In  diesem 
Fall ist unverzüglich eine N euw ahl durchzuführen.

l2) Ist die N euw ahl innerhalb  der ersten  H älfte der regulä
ren Amtszeit des P arlam ents abgeschlossen, so endet die 
Amtszeit des außerordentlich neugew ählten Parlam ents am 
nächsten 30. 6. A ndernfalls endet sie am 30. 6. des darau f
folgenden Jahres.

§ 14 Wahl des Parlam ents
<J) Die V orbereitung und D urchführung der Wahl obliegt 
einem vom P arlam ent zu w ählenden W ahlausschuß. Wer dem 
W alilausschuß angehört, kann nicht selbst zur W ahl kandi
dieren. Die W ahlen erfolgen auf U niversitätsebene, unabhän
gig von der Fachschaftsgliederung der S tudentenschaft. Alle 
M itglieder der S tudentenschaft haben das aktive und das pas
sive W ahlrecht, das passive W ahlrecht mit Ausnahme der 
Angehörigen des W ahlausschusses.

(2) Die Wald findet in der Regel im Jun i statt. Der genaue 
Term in der .Wahl w ird vom P arlam ent im Einvernehm en 
m it dem K anzler beschlossen und von diesem m indestens 
drei Wochen vorher angekündigt. Die W ahl w ird an drei auf
einanderfolgenden, nicht vorlesungsfreien Tagen durchge
füh rt. In dieser Zeit m üssen die W ahllokale m indestens 18 
S tunden geöffnet sein. W ahlzeiten sowie die S tandorte der 
W ahllokale bestim m t der W ahlausschuß, der sie mindestens 
eine Woche vor der Wahl bekanntgibt.

(3) W ahlvorschläge müssen spätestens zwei Wochen vor der 
W ahl beim W ahlausschuß cingcreicht wei'den. Ein W ahlvor- 
schlag besteht aus einer Liste von m indestens drei K andida
ten m it festgelegtcr Reihenfolge, die sich m it einheitlichem 
Program m  un te r einheitlicher Bezeichnung zur W ahl stellen. 
L isten, die nicht bereits im alten P arlam ent vertreten  waren, 
können nu r dann zur W ahl zugclasscn werden, w enn m inde
stens 50 W ahlberechtigte durch U nterschrift und Angabe ihrer 
vollständigen Adresse lind Fachbereichszugehörigkeit den 
W ahlvorschlag unterstü tzen . Der W ahlausschuß ist zur Ü ber
p rü fung  der Angaben verpflichtet.

(4) Z ur Stim m abgabe dürfen  n u r die vom W ahlausschuß im 
E invernehm en m it dem K anzler vorbereiteten Stim mzettel 
verw endet w erden. Die W ahlberechtigung wird bei der Aus
gabe der Stim m zettel anhand des W ählerverzeichnisses und 
des S tudentenausw eises oder eines Personalausw eises über
prüft. Die Stim m abgabe erfolgt durch A nkrcuzcn eines W;.hl- 
vorschlages in dem d afü r vorgesehenen Feld. Die S tim m ab
gabe ist gültig, wenn der Wille dos W ählers eindeutig erke m - 
b a r ist. Bestehen Zweifel an der G ültigkeit der Stimmen, so 
entscheidet der W ahlausschuß.

(f>) Das ö ffnen  der U rnen und die Auszählung der Stimmen 
erfolgen uiiter Zulassung der Ö ffentlichkeit. Das W ahlergeb
nis ist vom W ahlausschuß fost/.ustcllcn und w ird spätestens 
an  dem der Wahl folgenden Montag an den Schwarzen B ret
te rn  der Studentenschaft und der FaoJisej^^^Sekanntgege- 
bcji. Der M andatsverteilung au f die erfolgt dem
d ’l Iondlschcn 1 lochstzahlcnveit'.duvn.

(t>) Anfechtungen m üssen spätestens sieben Tage nach Be
kanntgabe des W ahlergebnisses schriftlich beim Ä ltesten
rat eingereicht w erden. Uber die G ültigkeit der Wahl e n t
scheidet der Ä ltestenrat. Bei U ngültigkeit der Wahl findet 
eine W iederholung innerhalb  von 30 Vorlcsungstagcn nach 
B ekanntgabe der Entscheidung des Ä ltestenrats statt.
(7) Briefwahl ist zulässig. Die B riefw ahlunterlagen können 
für die erste  W ahl nach dieser Satzung von D ienstag bis 
Donnerstag der Woche vor der Wahl jew eils von 9 bis 15 U hr 
beim W ahlam t gegen Rückgabe der W ahlbcnnchrichligung 
und unter Vorlage des S tudentenausw eises vom W ahlberech
tigten selbst abgeholt w erden. Die W ahlbriefe müssen bis 
spätestens Ende der Wahlzcit beim W ahlam t cingegangen 
sein. An den vorherigen Tagen können sie von 9 bis 16 U hr 
beim W ahlam t abgegeben oder m it der Post übersandt w er
den.
(8) Im übrigen gilt die W ahlordnung für die W ahlen zum 
Konvent, zum S enat und zu den Fadibereichskonferenzen 
der Tcchnisdion Hochschule D arnistadt vom 12. 7. 1972 (StAnz. 
S. 1838) entsprechend.

Abschnitt II I : Der A llgemeine Studentenausschuß (AStA)
§ 15 Aufgaben
(1) Der Allgemeine Studentenausschuß führt die Beschlüsse 
des Parlam ents aus und ist diesem d afü r verantw ortlich.
(2) Der Allgemeine Studentenausschuß fü h rt die laufenden 
Geschäfte der Studentenschaft in eigener V erantw ortung. Er 
ist dabei an die Beschlüsse des Parlam ents und an den H aus
haltsplan der S tudentenschaft gebunden.
(3) Der Allgemeine Studentenausschuß v ertr itt die S tuden ten 
schaft außergerichtlid i und gerichtlich. Rcditsgeschäftliche 
Erklärungen müssen von m indestens zwei M itgliedern des 
Allgemeinen S tudentenausschusses gemeinschaftlich abgege
ben werden. E rklärungen, durch die die S tudentenschaft ve r
pflichtet w erden soll, bedürfen der Schriftform .

§ 16 Zusam m ensetzung und Wahl
(1) Der Allgemeine Studentenausschuß besteht aus m indestens 
drei M itgliedern, von denen einer für das Finanzwesen zu
ständig ist.
(2) Der Allgemeine Studentenausschuß beru ft zur D urchfüh- 
rung seiner A ufgaben Referenten. Die Referenten sind dem 
Allgemeinen S tudentenausschuß gegenüber verantw ortlich 
und arbeiten nach dessen Weisung. Anzahl und A ufgaben
bereiche der R eferenten w erden vom Allgemeinen S tudenten 
ausschuß festgelegt.
(3) Für die Wahl des A llgemeinen S tudentenausschusses gilt 
§ 8 Abs. 3 entsprechend.

§ 17 Amtszeit
(1) Die A mtszeit des Allgemeinen Studentenausschusses be
ginnt am 1. 1. und endet am 31. 12. desselben Jahres. § 13 
Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. F ür den Allgemeinen 
Studentenausschuß, der erstm alig  nach dieser Satzung ge
w ählt wird, endet die A m tszeit am 31. 12. 1975.
(2) Die Amtszeit der M itglieder des Allgemeinen S tudenten 
ausschusses endet vorzeitig;
1. durch E xm atrikulation,
2. durch Verzicht, der dem Palrlam entspräsidium  schriftlich 

mitzutcilen ist.
3. durch Abwahl.
(3) Scheidet ein M itglied des Allgemeinen S tudentenausschus
ses vorzeitig aus dem A m t aus, so findet unverzüglich eine 
Nachwahl statt.

Abschnitt IV: Der Ä ltestenrat 
§ 18 Aufgaben
(1) Der Ä ltestenrat entscheidet über die G ültigkeit ange- 
fochtencr U rabstim m ungen und Wahlen zum S tuden tenpar
lament.
(2) Auf A ntrag eines S tudenten  oder von Amts wegen en t
scheidet der Ä ltesten rat über die Satzungsm äßigkeit von Be
schlüssen der O rgane der S tudentenschaft.
(3) Stellt der Ä ltesten ra t die Satzungsw idrigkeit eines Be
schlusses fest, so ist d ieser aufzuheben. Den Vollzug von Be
schlüssen kann der Ä ltesten rat bis zur endgültigen Entschei
dung aussetzen.
(4) Der Ä ltestenrat nim m t d ie  Aufgaben nach § 5 Abs. 2 Satz 2 
der Satzung w ahr.
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§ in Zusam m ensetzung und Amtszeit
(1) Der Ä ltesten rat besteht aus drei Studenten, die keinem 
anderen  O rgan der S tudentenschaft angeboren dürfen; auch 
die Wahl von V ertretern  der S tudentenschaft ist unzulässig.
(2) Die A mtszeit der M itglieder des Ä ltestenrats beginnt am 
1. 1. und endet am 31. 12.
(3) Die M itglieder des Ä ltesten rats  w erden vom Parlam ent 
auf der ersten Sitzung im Dezem ber m it der M ehrheit von 
zwei D ritteln der satzungsm äßigen M itglieder gewählt. Falls 
au f dieser Sitzung keine N euw ahl statlfindct, bleibt der Ä l
te sten ra t bis zu einer N euw ahl im Amt.
(4) Die A mtszeit eines M itglieds des Ä ltestenrats endet vor
zeitig
1. durch Exm atrikulation,
2. durch Verzicht, der dem Parlam cntspräsid ium  schriftlich 

m itzuteilcn ist. Eine Abwahl durch das Parlam ent ist un 
zulässig.

(5) Scheidet ein M itglied des Ä ltestenrats vorzeitig aus dem 
Amt aus, so findet unverzüglich eine Nachwahl statt.

§ 20 Entscheidung und A nfechtung
(1) Der Ä ltestenrat entscheidet m it der M ehrheit von m in
destens zwei seiner M itglieder.
(2) § 10 Abs. 2 der Satzung gilt entsprechend.
(3) Gegen Entscheidungen des Ä ltestenrats kann Rcchtsauf- 
sichtsbeschwerde beim U niversitätspräsidenten  eingelegt w er
den. W eitere Rcchtsaufsichtsbeschw erde ist beim Hessischen 
K ultusm inister gegeben.

Abchnitt V: Fachschaftcn
§ 21
(1) Die Studenten eines Fachbereichs bilden eine Fachschaft.
(2) Die S tudenten sind M itglieder eines oder m ehrerer Fach
bereiche nach M aßgabe der A llgemeinen Vorschriften fü r S tu 
dierende vom 29. 10. 1971 (GVB1. I S 268).
(3) Das passive W ahlrecht d a rf  nu r in einem Fachbereich 
w ahrgenom m en w erden.

§ 22 Aufgaben
Die Fachschaftcn sollen zur F örderung aller Studienangele- 
genheiten beitragen und in ihrem  Bereich die hochschulpoli- 
tischen Interessen ih re r M itglieder w ahrnehm en.

§ 23
Die Fachschaften verw alten  ihre Angelegenheiten selbst. Das 
Parlam ent ist verpflichtet, den Fachschaften im Rahmen des 
H aushaltsplanes eine ihren  A ufgaben angemessene Finanzie
rung zu sichern.

§ 24
(1) Die Fachschaftsvertretung ist das Organ der Fachschaft. 
Die Fachschaftsvcrtrctung gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Die Fachschaftsvcrtretung hat mindestens einmal im Se
m ester eine Vollversam m lung einzuberufen. Die Vollversamm
lung muß m indestens v ier Vorlcsungstage vorher angekündigt 
w erden. Auf der V ollversam m lung berichtet die Fachschafts
vcrtretung  über ihre A rbeit und stellt sie zur Diskussion.
(3) Die Beschlüsse der Fachschaftsvcrtrctung erfolgen mit der 
M ehrheit ih rer M itglieder
(4) F ür die B ekanntm achung gilt § 10 Abs. 2 der Satzung en t
sprechend.

§ 25
(1) Fachschaften bis zu 500 M itgliedern w ählen drei, Fach
schaften mit 501 bis 1000 M itgliedern wählen fünf, Fachschaf
ten mit 1001 bis 1500 M itgliedern w ählen sieben und Fach
schaftcn m it m ehr als 1500 M itgliedern wählen neun Fach
schaf tsvertrctcr. § 7 Abs. 1 und 2 dieser Satzung gilt en t
sprechend.
(2) F ür die Wahl der Fachschaftsvertretungen gilt § 14 en t
sprechend. Wird nu r eine Liste eingcreicht, findet Pcrsönlich- 
keilsw ahl statt, wobei jeder W ähler so viele Stimmen hat, wie 
Fuchschaftsverlreter zu w ählen sind. Findet die Wahl gleich
zeitig m it den W ahlen zum S tudentenparlam ent statt, kann 
der W ahlausschuß für die W ahl zu den Fachschaftsvcrtretun- 
gen m it dem W ahlausschuß für die Wahl zum Studenten
parlam ent identisch sein. L isten, die nicht bereits in den al
len Fachschnftsvcrtrctungen vertre ten  w aren, können nur 
dann zur Wahl /.«gelassen w erden, wenn mindestens fünf

W ahlberechtigte durch U nterschrift, A ngabe ih re r vo llstän 
digen A dresse und Fachbercichs/ugehörigkeit den W ahlvor
schlag unterstützen.

Abschnitt VI; Finanzwesen 
§ 26 Beiträge
(1) Das P arlam ent setzt die Höhe der B eiträge fü r die S tu 
dentenschaft fest. Die Ecitrügc sind so zu bem essen, daß
1. die sozialen V erhältnisse der S tudenten berücksichtigt 

werden,
2. die Erfüllung der Aufgaben der S tudentenschaft gew ähr

leistet ist.
Die B eitragsfestsetzung bedarf der G enehm igung des Hess. 
K ultusm inisters.
(2) Der Beschluß über die Festsetzung der B eiträge sowie die 
Genehm igung des Hess. K ultusm inisters sind im S taa tsan 
zeiger fü r das Land Hessen zu veröffentlichen. Sie sollen auch 
am A nschlagbrett der S tudentenschaft bekanntgegeben w er
den.

§ 27 H aushaltsplan
(1) D er Allgemeine Studentenausschuß legt dem P arlam en t deri 
E ntw urf eines H aushaltsplanes vor und berichtet nach Abluüf 
des G eschäftsjahres über die D urchführung des H aushalts§ ** 
plans.
(2) Die im H aushaltsplan vorgesehenen A ufgaben w erden 
durch die B eiträge der S tudentenschaft gedeckt, soweit nicht 
andere M ittel zur Verfügung stehen.
(3) Das für die F inanzen zuständige Mitglied des A llgem ei
nen Studentenausschusses ist fü r die K assenführung und V er
m ögensverw altung der Studentenschaft verantw ortlich. Die 
V erantw ortlichkeit der übrigen M itglieder des Allgemeinen 
Studentenausschusses b leibt unberührt. Das N ähere regelt 
die Finanzordnung. Im übrigen gelten die G rundsätze fü r 
die V erw altung öffentlicher Mittel.

§ 28 V erm ögensbeirat
(1) Ein V erm ögensbeirat berä t und un te rstü tz t den A llgemei
nen S tudentenausschuß bei der A ufstellung und A usführung 
des H aushaltsplans und V erw altung des Vermögens der S tu 
dentenschaft. Der V erm ögensbeirat ist vor Erlaß der F inanz- 
ordnung zu hören. Ihm gehören zwei vom P räsiden ten  be
stellte M itglieder des Lehrkörpers, der leitende V crw altungs- 
bcam te der U niversität oder ein von diesem beste llter V er
t re te r  und zwei M itglieder des S tudentenparlam ents an.
(2) Das N ähere regelt die Finanzordnung.

Abschnitt V II: Satzung und Satzungsänderung 
§ 29 Satzung
(1) Die S tudentenschaft gibt sich in einer U rabstim m ung eine 
Satzung.
(2) Die U rabstim m ung hat geheim und m indestens an zwei 
Vorlesungstagen zu erfolgen. Das N ähere regelt eine V erfah
rensordnung.
(3) Der S atzungsentw urf w ird vom S tuden tenparlam ent m it 
der M ehrheit seiner satzungsm äßigen M itglieder beschlossen.
(4) Die Satzung ist angenommen, w enn m indestens die H älfte 
der M itglieder der Studentenschaft an der U rabstim m ung 
teilnim m t und die M ehrheit der A bstim m enden der Satzung 
zustim m t. H at im ersten  W ahlgang nicht m indestens die 
H älfte der M itglieder der Studentenschaft an der U rabstim 
mung teilgcnommcn, so ist in einer zweiten Abstim m ung die 
Satzung angenom m en, w enn die M ehrheit de r A bstim m en
den der Satzung zustimmt.
(5) Die Satzung bedarf der Genehm igung des Hessischen K ul
tusm inisters und muß im S tualsanzeiger fü r das Land Hes
sen veröffentlicht werden.
(6) Abs. 1 bis 4 gelten fü r Satzungsänderungen entsprechend. 

§ 30
Diese Ü bergangssatzung tr i t t  nach G enehm igung durch den 
Hessischen K ultusm inister am Tage ih re r V erkündung im 
Staatsanzeiger fü r das Land Hessen in K raft.

D arm stadt, 16. 5. 1974

•
Der P räsident
jjer Technischen Hochschule 
|cz . B ö h m e



Der Hessische Kultusminister

V orläufige Satzung ilor Studentenschaft der Technischen 
Hochschule D arm stadt
Gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 2 des Hoehschulgcsetzcs (IIIIG) vom 
12. Mai 1070 (GVBl. I S. 315), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. Juni 1073 (GVRl. I S. 202), genehm ige ich die vom 
Präsiden ten  der Technischen Hochschule D arm stadt am  
16. Mai 1074 im Rahm en der Rechtsaufsicht erlassene vorläu 
fige Satzung der S tudentenschaft der Technischen Hochschule

Die vorläufige Satzung der S tuden tenschaft d e r Technischen 
Hochschule D arm sladt w ird nachstehend veröffentlicht.

Wiesbaden, 1. Jun i 1074

. Der Hessische K u ltu sm in is ter 
V B 4 — 433/41 — 229 
gcz. v. F r i e d c b u r j *
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